
 
Antrag zur Durchführungen von Veranstaltungen nach Artikel 1, § 7 Abs. 2  der Thüringer 
Verordnung zur Neuordnung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie zur Verbesserung der 
infektionsschutzrechtlichen Handlungsmöglichkeiten vom 9. Juni 2020 
 

Antrag an: E-Mail: Veranstaltungen@kreis-gth.de   Fax: 03621/7358669 

Anschrift: Landratsamt Gotha, 18. März-Straße 50, 99867 Gotha 

 

1. Antragspersonen 

 Antragsteller Veranstalter verantwortliche Person 
nach § 5 der VO 

Name, Vorname 
 

   

Telefon 
 

   

E-Mail 
 

     

Adresse 
 

   

 

2. Art/ Anlass der Veranstaltung:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Datum der Veranstaltung:………………………………………………………………………………………………………………..  

4. Dauer der Veranstaltung (Uhrzeit von-bis):…………………………………………………………………………………. 

5. Ort der Veranstaltung (Straße, Hausnr., PLZ, Ort):  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ☒  geschlossene Räume    

 ☐  unter freiem Himmel  

6. Zu erwartende Teilnehmer: 

 Anzahl: ……………………………… 

 Werden überregionale Teilnehmer erwartet   

 ☐   ja  ☐   nein 

7. Mit Antragstellung ist ein Infektionsschutzkonzept nach § 3 Abs. 1  i.V.m  § 5 der VO vorzulegen! 

Datum:    

 

Unterschriften:       Antragsteller  Veranstalter   verantwortliche Person n. § 5 der VO 



 
 

 

Anhang – Auszug aus der Verordnung  

 

Artikel 1 
Thüringer Verordnung 

über grundlegende Infektionsschutzregeln  
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung  
-ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO-) 

 
[…] 

 
§ 3 

Allgemeine Infektionsschutzregeln 

(1)  Unbeschadet der weiteren Bestimmungen dieser Verordnung gelten die allgemeinen 
Infektionsschutzregeln jeweils für öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche Veranstaltungen, 
Angebote und Einrichtungen mit Publikumsverkehr, Betriebe, Geschäfte, Wohnheime und 
Sammelunterkünfte. In den Fällen des Satzes 1 ist ein Infektionsschutzkonzept nach § 5 Abs. 1 zu 
erstellen.  

(2) Durch die nach § 5 Abs. 2 verantwortliche Person sind die Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts, die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben sowie weitere einschlägige Infektionsschutzregeln 
insbesondere für Personal, Kunden, Nutzer, Besucher, Bewohner und Gäste einzuhalten und 
umzusetzen. Ziel ist die Reduzierung von Kontakten, der Schutz vor Infektionen durch Tröpfchen und 
Aerosole sowie die möglichst weitgehende Vermeidung von Schmierinfektionen über Vehikel und 
Gegenstände. Dies soll durch die Einhaltung des Mindestabstands nach § 1 Abs. 1, insbesondere durch 
die Anbringung von Warnhinweisen, Wegweisern, Bodenmarkierungen und durchsichtigen 
Abschirmungen, Maßnahmen zur Sicherstellung der Frischluftzufuhr sowie ein verstärktes Reinigungs- 
und Desinfektionsregime erfolgen. Eine Steuerung und Begrenzung des Zu- und Abgangs ist 
erforderlich. 

(3)  Zusätzlich zu den Infektionsschutzregelungen nach Absatz 2 ist durch die verantwortliche Person 
nach § 5 Abs. 2 sicherzustellen:  
1. der Ausschluss von Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung, 
2. der Ausschluss von Personen mit jeglichen Erkältungssymptomen, 
3. die Ausstattung der Örtlichkeit der Zusammenkunft oder des Standorts mit ausreichenden 

Möglichkeiten zur guten Belüftung,  
4. eine aktive und geeignete Information der anwesenden Personen über allgemeine 

Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene, Abstand halten, Rücksichtnahme auf 
Risikogruppen sowie Husten- und Niesetikette, und das Hinwirken auf deren Einhaltung, 

5. die Einhaltung des jeweiligen Infektionsschutzkonzepts nach § 5. 
Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für die Bewohner von Wohnheimen und Sammelunterkünften. 

(4) Zur Kontaktnachverfolgung von Gästen, Besuchern und sonstigen anwesenden Personen jeweils 
in geschlossenen Räumen von Gaststätten im Sinne des Thüringer Gaststättengesetzes vom 9. Oktober 
2008 (GVBl. S. 367) in der jeweils geltenden Fassung oder bei öffentlichen, frei oder gegen Entgelt 
zugänglichen Veranstaltungen, Angeboten und Einrichtungen mit Publikumsverkehr hat die 
verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 die Kontaktdaten zu erfassen. Zu erfassen sind: 



 
 

1. Name und Vorname,  
2. Wohnanschrift oder Telefonnummer, 
3. Datum des Besuchs und  
4. Beginn und Ende der jeweiligen Anwesenheit.  
Die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 hat die Kontaktdaten  
1. für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren,  
2. vor unberechtigter Kenntnisnahme und dem Zugriff Dritter zu schützen, insbesondere auch durch 

andere Gäste oder Besucher,  
3. für die nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu 

übermitteln sowie  
4. unverzüglich nach Ablauf der Frist nach Nummer 1 datenschutzgerecht zu löschen oder zu 

vernichten.  
Die Kontaktdaten dürfen ausschließlich zu infektionsschutzrechtlichen Zwecken verarbeitet werden; 
eine Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, insbesondere zu Werbe- und Vermarktungszwecken, 
ist unzulässig. Ohne Angabe der Kontaktdaten darf der Gast oder Besucher nicht bedient werden oder 
die jeweiligen Veranstaltungen, Angebote und Einrichtungen nicht in Anspruch nehmen. Im Übrigen 
bleiben die datenschutzrechtlichen Bestimmungen unberührt. 

 
§ 4 

Besondere Infektionsschutzregeln  

Ergänzend zu den Infektionsschutzregeln nach § 3 müssen die jeweils verantwortlichen Personen nach 
§ 5 Abs. 2 in Bereichen mit Publikumsverkehr 
1. sicherstellen, dass anwesende Personen durch gut sichtbare Aushänge und wo geeignet durch 

regelmäßige Durchsagen über die Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 informiert werden,  
2. sicherstellen, dass in den Fällen des § 6 Abs. 1 und 2 nur solchen Personen Zutritt und Aufenthalt 

zu gewähren ist, die eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe des § 6 tragen, 
3. in Zugangs-, Abgangs- und Wartebereichen, insbesondere an Kassen und Warenausgaben, gut 

sichtbare Abstandsmarkierungen anbringen,  
4. Ansammlungen, insbesondere Gruppenbildungen und Warteschlangen, verhindern, bei denen 

der Mindestabstand nach § 1 nicht eingehalten wird, 
5. die Beachtung der Infektionsschutzregeln ständig überprüfen und bei Zuwiderhandlungen 

unverzüglich Hausverbote aussprechen. 
 

§ 5 
Infektionsschutzkonzepte, verantwortliche Person  

(1)  Die verantwortliche Person nach Absatz 2 erstellt ein schriftliches Infektionsschutzkonzept, in 
dem die Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie § 4 konkretisiert und 
dokumentiert wird. Das Infektionsschutzkonzept ist von der verantwortlichen Person nach Absatz 2 
vorzuhalten und auf Verlangen der nach § 12 Abs. 1 zuständigen Behörde vorzulegen.  

(2)  Verantwortlich für die Erstellung, das Vorhalten und die Vorlage des Infektionsschutzkonzepts 
nach Absatz 1 ist der Veranstalter, Leiter, Betriebsinhaber, Geschäftsführer, Vorstand, 
Vereinsvorsitzende, zuständige Amtsträger oder eine andere Person, der die rechtliche Verantwortung 
obliegt oder die die tatsächliche Kontrolle ausübt oder damit beauftragt ist (verantwortliche Person).  

(3)  Infektionsschutzkonzepte müssen mindestens Folgendes enthalten: 
1. die Kontaktdaten der verantwortlichen Person nach Absatz 2, 
2. Angaben zur genutzten Raumgröße in Gebäuden,  



 
 

3. Angaben zur begehbaren Grundstücksflächen unter freiem Himmel,  
4. Angaben zur raumlufttechnischen Ausstattung,  
5. Maßnahmen zur regelmäßigen Be- und Entlüftung, 
6. Maßnahmen zur weitgehenden Gewährleistung des Mindestabstands nach § 1 Abs. 1,  
7. Maßnahmen zur angemessenen Beschränkung des Publikumsverkehrs,  
8. Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie § 4,  
9. Maßnahmen zur Sicherstellung des spezifischen Schutzes der Arbeitnehmer im Ergebnis der 

Gefährdungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) 
in der jeweils geltenden Fassung.  

(4) Weitere Festlegungen zur Ausgestaltung der Infektionsschutzkonzepte, für geeignete Fallgruppen 
auch in Form von Musterinfektionsschutzkonzepten, bleiben der obersten Gesundheitsbehörde oder 
den obersten Landesbehörden jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Einvernehmen mit der 
obersten Gesundheitsbehörde vorbehalten.  

(5)  Infektionsschutzkonzepte für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Orchester- und 
Theateraufführungen, Lesungen und Kinos, die öffentlich, frei oder gegen Entgelt zugänglich sind und 
nicht unter das Verbot nach § 7 Abs. 2 fallen, berücksichtigen zusätzlich 
1. einen kontrollierbaren Zu- und Abgang und 
2. eine Teilnahme ausschließlich auf Sitzplätzen. 
Es sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, die die Einhaltung des Mindestabstands nach § 1 zwischen 
Personen in alle Richtungen sicherstellen.   

 

       […] 
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